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Norm

ABGB §902;

AVG §33 Abs3;

PVG 1967 §20 Abs3;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei der Einreichungsfrist nach § 20 Abs 3 PVG handelt es sich um eine materiell-rechtliche Frist, weil die Einbringung

eines Wahlvorschlages nicht zur Initiierung oder Fortführung eines (mit Bescheid abzuschließenden) Verfahrens dient.

Da das PVG keine Vorschrift betre end materiell-rechtliche Fristen kennt, ist § 902  ABGB analog anzuwenden

(Hinweis E VfGH VfSlg 5814, E 25.6.1968, 550/68, VwSlg 7376 A/1968). Daraus ergibt sich, daß die Wahlvorschläge

spätestens am letzten in § 20 Abs 3 PVG genannten Tag der Einreichungsfrist dem zuständigen Wahlausschuß zugehen

müssen (welche Übermittlungsform auch immer gewählt wird). Wird daher ein Wahlvorschlag im Postweg eingebracht,

sind die Tage des Postenlaufes in den Fristenlauf einzurechnen.
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